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§ 6 THG § 6
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 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 15.11.2022

Erscheint die Abtrennung zum Zwecke der Herstellung, Umlegung oder Erweiterung von Straßen oder Wegen, zu Bach-

oder Flußregulierungen, Entsumpfungen oder anderen im ö4entlichen oder Gemeindeinteresse gelegenen

Kulturmaßnahmen als notwendig oder nützlich, oder soll das abzutrennende Grundstück als Baugrund oder zu

gewerblichen Zwecken verwendet werden, so kann die Bewilligung ohne Rücksicht auf die Größe des Hofes erteilt

werden.
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